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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch 
Achter Abschnitt Achter Abschnitt 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
Andere Begriffsbestimmungen Andere Begriffsbestimmungen 

§ 74. (1) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist § 74. (1) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 
… … 
 10. unbares Zahlungsmittel: jedes personengebundene oder übertragbare 

körperliche Zahlungsmittel, das den Aussteller erkennen lässt, durch 
Codierung, Ausgestaltung oder Unterschrift gegen Fälschung oder 
missbräuchliche Verwendung geschützt ist und im Rechtsverkehr 
bargeldvertretende Funktion hat oder der Ausgabe von Bargeld dient; 

 10. unbares Zahlungsmittel: nichtkörperliche oder körperliche 
Vorrichtungen, Gegenstände oder Aufzeichnungen oder deren 
Kombination, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel, die vor 
Fälschung oder missbräuchlicher Verwendung geschützt sind und die für 
sich oder in Verbindung mit einem oder mehreren Verfahren dem 
Inhaber oder Nutzer ermöglichen, Geld oder monetäre Werte zu 
übertragen, auch mittels digitaler Tauschmittel; 

Sechster Abschnitt Sechster Abschnitt 
Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten 
§ 126c. (1) Wer § 126c. (1) Wer 

 1. ein Computerprogramm, das nach seiner besonderen Beschaffenheit 
ersichtlich zur Begehung eines widerrechtlichen Zugriffs auf ein 
Computersystem (§ 118a), einer Verletzung des 
Telekommunikationsgeheimnisses (§ 119), eines missbräuchlichen 
Abfangens von Daten (§ 119a), einer Datenbeschädigung (§ 126a), einer 
Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems (§ 126b) oder 
eines betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs (§ 148a) 
geschaffen oder adaptiert worden ist, oder eine vergleichbare solche 

 1. ein Computerprogramm, das nach seiner besonderen Beschaffenheit 
ersichtlich zur Begehung eines widerrechtlichen Zugriffs auf ein 
Computersystem (§ 118a), einer Verletzung des 
Telekommunikationsgeheimnisses (§ 119), eines missbräuchlichen 
Abfangens von Daten (§ 119a), einer Datenbeschädigung (§ 126a) oder 
einer Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems (§ 126b) 
geschaffen oder adaptiert worden ist, oder eine vergleichbare solche 
Vorrichtung oder 
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Vorrichtung oder 

 2. …,  2. …, 
mit dem Vorsatz herstellt, einführt, vertreibt, veräußert, sonst zugänglich macht, 
sich verschafft oder besitzt, dass sie zur Begehung einer der in Z 1 genannten 
strafbaren Handlungen gebraucht werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

mit dem Vorsatz herstellt, einführt, vertreibt, veräußert, sonst zugänglich macht, 
sich verschafft oder besitzt, dass sie zur Begehung einer der in Z 1 genannten 
strafbaren Handlungen gebraucht werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 (1a) Wer die Tat nach Abs. 1 in Bezug auf einen betrügerischen 
Datenverarbeitungsmissbrauch (§ 148a) begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. 

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig verhindert, dass das in 
Abs. 1 genannte Computerprogramm oder die damit vergleichbare Vorrichtung 
oder das Passwort, der Zugangscode oder die damit vergleichbaren Daten in der 
in den §§ 118a, 119, 119a, 126a, 126b oder 148a bezeichneten Weise gebraucht 
werden. Besteht die Gefahr eines solchen Gebrauches nicht oder ist sie ohne 
Zutun des Täters beseitigt worden, so ist er nicht zu bestrafen, wenn er sich in 
Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, sie zu beseitigen. 

(2) Nach Abs. 1 oder Abs. 1a ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig verhindert, 
dass das in Abs. 1 genannte Computerprogramm oder die damit vergleichbare 
Vorrichtung oder das Passwort, der Zugangscode oder die damit vergleichbaren 
Daten in der in den §§ 118a, 119, 119a, 126a, 126b oder 148a bezeichneten 
Weise gebraucht werden. Besteht die Gefahr eines solchen Gebrauches nicht oder 
ist sie ohne Zutun des Täters beseitigt worden, so ist er nicht zu bestrafen, wenn 
er sich in Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, sie zu beseitigen. 

Schwerer Betrug Schwerer Betrug 
§ 147. (1) – (2) … § 147. (1) – (2) … 

 (2a) Wer die Tat nach Abs. 1 Z 1 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) … (3) … 

Betrügerischer Datenverarbeitungsmißbrauch Betrügerischer Datenverarbeitungsmißbrauch 
§ 148a. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu 

bereichern, einen anderen dadurch am Vermögen schädigt, daß er das Ergebnis 
einer automationsunterstützten Datenverarbeitung durch Gestaltung des 
Programms, durch Eingabe, Veränderung, Löschung oder Unterdrückung von 
Daten oder sonst durch Einwirkung auf den Ablauf des Verarbeitungsvorgangs 
beeinflußt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 148a. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu 
bereichern, einen anderen dadurch am Vermögen schädigt, daß er das Ergebnis 
einer automationsunterstützten Datenverarbeitung durch Gestaltung des 
Programms, durch Eingabe, Veränderung, Löschung, Unterdrückung oder 
Übertragung von Daten oder sonst durch Einwirkung auf den Ablauf des 
Verarbeitungsvorgangs beeinflußt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat gewerbsmäßig begeht oder durch die Tat einen 5 000 Euro 
übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer 

(2) Wer die Tat gewerbsmäßig begeht oder durch die Tat einen 5 000 Euro 
übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer 
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durch die Tat einen 300 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

durch die Tat einen 300 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 (3) Wer die Tat begeht, indem er Taten unrechtmäßig eingibt, verändert, 
löscht, unterdrückt oder überträgt oder die Funktionsfähigkeit eines 
Computersystems unrechtmäßig behindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.  

 (4) Wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

  

Dreizehnter Abschnitt Dreizehnter Abschnitt 
Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, 

Wertpapieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 
Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, 

Wertpapieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 

Annahme, Weitergabe oder Besitz falscher oder verfälschter unbarer 
Zahlungsmittel 

Annahme, Weitergabe oder Besitz falscher oder verfälschter unbarer 
Zahlungsmittel 

§ 241b. Wer ein falsches oder verfälschtes unbares Zahlungsmittel mit dem 
Vorsatz, dass es im Rechtsverkehr wie ein echtes verwendet werde, von einem 
anderen übernimmt, sich oder einem anderen verschafft, befördert, einem anderen 
überlässt oder sonst besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 241b. (1) Wer ein falsches oder verfälschtes unbares Zahlungsmittel mit 
dem Vorsatz, dass es im Rechtsverkehr wie ein echtes verwendet werde, von 
einem anderen übernimmt, sich oder einem anderen verschafft, befördert, einem 
anderen überlässt, einführt, ausführt, verbreitet, bereitstellt oder sonst besitzt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

 (2) Wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Vorbereitung der Fälschung unbarer Zahlungsmittel Vorbereitung der Fälschung oder Entfremdung unbarer 
Zahlungsmittel 

§ 241c. Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Fälschung eines 
unbaren Zahlungsmittels zu ermöglichen, ein Mittel oder Werkzeug, das nach 
seiner besonderen Beschaffenheit ersichtlich zu einem solchen Zweck bestimmt 
ist, anfertigt, von einem anderen übernimmt, sich oder einem anderen verschafft, 
einem anderen überlässt oder sonst besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 241c. Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Fälschung 
unbarer Zahlungsmittel (§ 241a) oder eine Entfremdung unbarer Zahlungsmittel 
nach § 241e Abs. 1 zu ermöglichen, ein Mittel oder Werkzeug, das nach seiner 
besonderen Beschaffenheit ersichtlich zu einem solchen Zweck bestimmt ist, 
anfertigt, von einem anderen übernimmt, sich oder einem anderen verschafft, 
einem anderen überlässt oder sonst besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
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Jahren zu bestrafen. 

Annahme, Weitergabe oder Besitz entfremdeter unbarer 
Zahlungsmittel 

Annahme, Weitergabe oder Besitz entfremdeter unbarer 
Zahlungsmittel 

§ 241f. Wer ein entfremdetes unbares Zahlungsmittel mit dem Vorsatz, dass 
er oder ein Dritter durch dessen Verwendung unrechtmäßig bereichert werde, 
oder mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Fälschung unbarer 
Zahlungsmittel (§ 241a) zu ermöglichen, von einem anderen übernimmt, sich 
oder einem anderen verschafft, befördert, einem anderen überlässt oder sonst 
besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 241f. (1) Wer ein entfremdetes unbares Zahlungsmittel mit dem Vorsatz, 
dass er oder ein Dritter durch dessen Verwendung unrechtmäßig bereichert 
werde, oder mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Fälschung unbarer 
Zahlungsmittel (§ 241a) zu ermöglichen, von einem anderen übernimmt, sich 
oder einem anderen verschafft, befördert, einem anderen überlässt, einführt, 
ausführt, verbreitet, bereitstellt oder sonst besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

 (2) Wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Ausspähen von Daten eines unbaren Zahlungsmittels Ausspähen von Daten eines unbaren Zahlungsmittels 
§ 241h. (1) … § 241h. (1) …  
(2) Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer kriminellen 

Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren, wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) … (3) … 

Zahlungsdienstegesetz 2018 Zahlungsdienstegesetz 2018 
Meldung von Vorfällen Meldung von Vorfällen 

§ 86. (1) ... § 86. (1) ... 
(2) Die FMA hat nach Eingang einer Meldung gemäß Abs. 1 unverzüglich 

die EBA und die EZB über die maßgeblichen Einzelheiten des Vorfalls zu 
unterrichten. In Zusammenarbeit mit diesen Behörden hat die FMA die Relevanz 
des Vorfalls für andere maßgebliche Behörden der Union zu prüfen und diese 
entsprechend zu informieren. Nachdem die FMA die Relevanz des Vorfalls für 
die maßgeblichen Behörden geprüft hat, unterrichtet sie auch diese entsprechend. 
Erforderlichenfalls hat die FMA alle für die unmittelbare Sicherheit des 
Finanzsystems notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen. 

(2) Die FMA hat nach Eingang einer Meldung gemäß Abs. 1 unverzüglich 
die EBA und die EZB über die maßgeblichen Einzelheiten des Vorfalls zu 
unterrichten. In Zusammenarbeit mit diesen Behörden hat die FMA die Relevanz 
des Vorfalls für andere maßgebliche Behörden der Union zu prüfen und diese 
entsprechend zu informieren. Nachdem die FMA die Relevanz des Vorfalls für 
die maßgeblichen Behörden, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, 
geprüft hat, unterrichtet sie auch diese entsprechend. Erforderlichenfalls hat die 
FMA alle für die unmittelbare Sicherheit des Finanzsystems notwendigen 
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Schutzvorkehrungen zu treffen. 

(3) ... (3) ... 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 
Aufsicht, Strafbestimmungen und sonstige Maßnahmen Aufsicht, Strafbestimmungen und sonstige Maßnahmen 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Straf- und Verfahrensbestimmungen Straf- und Verfahrensbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 
§ 99. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 7 ohne die 

erforderliche Berechtigung erbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen. 

§ 99. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 7 ohne die 
erforderliche Berechtigung erbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 ohne die 
Eintragung in das Zahlungsinstitutsregister gemäß § 15 erbringt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro 
zu bestrafen. 

(2) Wer Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 ohne die 
Eintragung in das Zahlungsinstitutsregister gemäß § 15 erbringt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro 
zu bestrafen. 

(3) Wer gegen die Meldeverpflichtung gemäß § 3 Abs. 4 (Schwellenwert 
begrenztes Netz) verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer gegen die Meldeverpflichtung gemäß § 3 Abs. 4 (Schwellenwert 
begrenztes Netz) verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer vertrauliche Tatsachen entgegen § 20 Abs. 5 offenbart oder 
verwertet, um sich oder einem anderen einen Vermögensnachteil zu verschaffen 
oder um einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. Der Täter ist nur mit Ermächtigung des in seinem Interesse an der 
Geheimhaltung Verletzten zu verfolgen. 

(4) Wer vertrauliche Tatsachen entgegen § 20 Abs. 5 offenbart oder 
verwertet, um sich oder einem anderen einen Vermögensnachteil zu verschaffen 
oder um einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. Der Täter ist nur mit Ermächtigung des in seinem Interesse an der 
Geheimhaltung Verletzten zu verfolgen. 

 (5) Wer als Betreiber eines Zahlungssystems gegen die Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 1 oder 2 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

Veröffentlichung von Verwaltungsübertretungen und Geldstrafen Veröffentlichung von Verwaltungsübertretungen und Geldstrafen 
§ 105. (1) Die FMA kann jede rechtskräftig verhängte Geldstrafe wegen § 105. (1) Die FMA kann jede rechtskräftig verhängte Geldstrafe wegen 



        6 von 6 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eines Verstoßes gemäß den §§ 99 Abs. 2 bis 3 und den §§ 100 bis 102 
einschließlich der Identität der sanktionierten Person und den Informationen zu 
Art und Charakter des zu Grunde liegenden Verstoßes unverzüglich, nachdem die 
von der Entscheidung betroffene Person darüber informiert wurde, auf ihrer 
offiziellen Internetseite bekannt machen. 

eines Verstoßes gemäß den §§ 99 Abs. 2 bis 3 und 5 und den §§ 100 bis 102 
einschließlich der Identität der sanktionierten Person und den Informationen zu 
Art und Charakter des zu Grunde liegenden Verstoßes unverzüglich, nachdem die 
von der Entscheidung betroffene Person darüber informiert wurde, auf ihrer 
offiziellen Internetseite bekannt machen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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